
  Anlage 1 
 
Handlungsschritte bei (Gewalt-)Vorfällen in der Schule gem. Nr. 3 des RS 14/25 „Hinsehen-Handeln-Helfen, Angst- und gewaltfrei leben und lernen in der Schule“ 
 
 
 
 
 

(Gewalt-)Vorfall 

Beendigung und Verhindern eines Fortsetzens 
der (Gewalt-)Tat, ggf. Dritte zu Hilfe rufen 

für Sicherheit des Opfers sorgen, 
Fürsorge einleiten 

Umgehende Information über den (Gewalt-)Vorfall an die Schulleitung 

Sicherung von Fakten, die für die weitere 
Aufarbeitung des Vorfalls erforderlich sind 

Sachinformation an das Kollegium und ggf. 
Schulpsychologie 

Benachrichtigung der 
Personensorgeberechtigten/Erziehungsbe-

rechtigten bei Minderjährigen 

Einbezug Ansprechpartnerin/Ansprechpartner 
Polizei sowie bei Strafanzeigen und Strafan-

trägen Polizei (ggf. Staatsanwaltschaft), wenn 
erforderlich 

Information an Schulträger bei Vorfällen 
gem. RS Nr. 3.6, Pkt. 7 

umgehende Meldung des 
Vorfalls bei Meldegrad 2 
durch eine Lehrkraft in 

weBBschule und Freigabe 
an die Schulleitung 

Prüfung der Meldung auf Vollständigkeit innerhalb von 
24 Stunden (Meldegrad 1) - wenn nicht bereits durch 
Schulleitung ausgefüllt wurde - und Freigabe an StSchA 
bzw. umgehende Meldung (Meldegrad 2) und Freigabe 
an StSchA und MBJS 

unverzügliche Prüfung und Entscheidung zur 
Anwendung EOMV 

sofortige telefonische und schriftliche Information 
an Leiter/in StSchA, wenn presse- und öffentlich-
keitswirksamer Vorfall; 
 

 in Absprache mit Leiter/in StSchA auch Infor- 
     mation an Pressestelle MBJS 

Zeitnahe Aufarbeitung des Vorfalls 

 

Umzusetzende Sofort-Maßnahmen durch Beschäftige  
der Schule 

Umzusetzende Maßnahmen durch die Schulleitung (nach 
Abschluss der Sofort-Maßnahmen) 

Einbezug Jugendamt, wenn erforderlich 
 

Meldung des Vorfalls 
bei Meldegrad 1 in 

weBBschule 


